
FRANZÖSISCH  Leistungskonzept für die Sekundarstufe I 

Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung folgen § 48 SchulG, § 6 APO-SI, § 13-

16 APO-GOSt, den Kapiteln 2 und 3 der Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I Gymnasium NRW 2019 

und für die Sekundarstufe II NRW Französisch dem Referenzrahmen Schulqualität NRW (Kriterien 

2.1.3, 2.4.1, 2.4.2), dem Schulprogramm des Goerdeler-Gymnasiums sowie dem Leistungskonzept des 

Goerdeler-Gymnasiums von Oktober 2016.  

Bis zum Inkrafttreten einer neuen Verordnung zum Umgang mit der Corona-Pandemie werden die Schulen im 
Bedarfsfall Distanzunterricht nach den in den letzten Schuljahren geltenden Grundsätzen einrichten. Die Grundsätze 
zum Distanzunterricht am Goerdeler-Gymnasium – auch im Hinblick auf die Bewertung von Leistungen - sind im 
schulinternen Leitfaden „Distanzlernen“ festgelegt. 
 

Ferner findet die Leistungsüberprüfung in diesem Schuljahr unter Beachtung der jeweils aktuellen 

Erlasslage statt - die Informationen darüber werden über die üblichen Wege ( z. B. Elternrundbriefe, 

Homepage) kommuniziert. 

Bewertung generell 

Die Note im Fach Französisch setzt sich laut Kernlehrplan zu ca. 50 Prozent aus den schriftlichen 

Leistungen (Klassenarbeiten) und zu ca. 50 Prozent aus der Sonstigen Mitarbeit (mündliche 

Mitarbeit, Wortschatzkontrollen, individuelle Beiträge, kooperative Leistungen etc.) zusammen. Die 

Heftführung oder Mappenführung wird nicht in festgelegter Form kontrolliert. 

Liegt am Ende des zweiten Halbjahres nur eine Klassenarbeit vor, sollen die Leistungen im Rahmen 

der Sonstigen Mitarbeit (s.u.) stärker berücksichtigt werden. Insbesondere in diesem Fall empfiehlt 

es sich auch, die Leistungen des ersten Halbjahres und die Gesamtentwicklung im Schuljahr in die 

Abschlussbewertung mit einzubeziehen. 

Zur weiteren Klärung: Die Schulen können laut Distanzunterrichtsverordnung vom November 
2022 im Bedarfsfall zeitweilig Distanzunterricht einrichten. Distanz- und Präsenzunterricht 
sind als gleichwertig zu betrachten. Beide Unterrichtsformen sind verpflichtend und werden 
in die Leistungsbewertung mit einbezogen. Außerdem können Leistungsbewertungen im 
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ auch auf Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. 
Die Grundsätze zum Distanzunterricht am Goerdeler-Gymnasium sind im schulinternen 
„Leitfaden Distanzlernen“ festgelegt, der auf der Homepage der Schule unter der Rubrik 
„Unsere Schule/ schulinterne Konzepte“ einzusehen ist.    

 

Anzahl der Schriftlichen Arbeiten  

 Stundenanzahl Anzahl der Arbeiten  
(im Schuljahr) 

Dauer  
(in Unterrichtsstunden) 

Klasse 7 - G9 4 1 mdl Pr + 4 (probeweise SJ 
2023/24) 

Ca. 45 min 

Klasse 8 – G9 4 5        (2 im ersten HJ,  
          2 im zweiten HJ) 
+ mdl Pr in Mitte 2. HJ 

Ca. 45-60 min 

Klasse 9 – G9 4 4 Ca. 60 min 

Klasse 10 - G9   3 4 Ca. 60-90 min 

 Mündliche Prüfungen 



In den Jahrgangsstufen 7 und 8 wird jeweils eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt. 

Um die Ausspracheschulung und die Wertigkeit der mündlichen Kommunikation zu unterstreichen 

wird in der Jgst. 7 die erste Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung mit Schwerpunkt „Sich 

vorstellen“ ersetzt. In der Jgst. 8 wird die Analogie zu den DELF Prüfungsformaten unterstrichen, 

indem das Thema „mdl. Essgewohnheiten; Einkaufsgespräche usw.“ durch eine Simulation ersetzt 

wird. Es handelt sich hierbei um den Ersatz der 4. Klassenarbeit, d.h. die 1. Klassenarbeit im zweiten 

Halbjahr. 

 

Bsp. Bewertungsraster für die mündliche Prüfung in der Jgst. 7 
BE-Gewichtung 

 

A1 / A1+ 

(40 BE) 

Prononciation / 

Intonation 

 

Moyens linguistiques/ 

Morphosyntaxe 

Stratégie / 

Interaction 

 

Contenu / 

Dévelop 

pement thématique 

     
Faktor 3 2 1 2 
     

 

BE 40-36 35-31 30-26 25-20 19-13 12-0  

 

 

Note 1 2 3 4 5 6  

 

Bewertungsbogen für die mündliche Prüfung in der Jgst. 8  

 



 

Zur Gestaltung der Klassenarbeiten 

Bei der Leistungsüberprüfung können grundsätzlich geschlossene, halboffene und offene Aufgaben 

eingesetzt werden. Dabei können Grammatikaufgaben, Aufgaben zur Wortschatzüberprüfung, 

Hörverständnisaufgaben und Aufgaben zum Textverständnis und zur Textproduktion gestellt werden. 

Aufgaben mit stärker steuernden Vorgaben (geschlossene und halboffene Aufgaben) nehmen in den 

ersten beiden Lernjahren einen breiteren Raum ein als Formen weniger gesteuerter Textproduktion 

(offene Aufgaben). Der Anteil offener Aufgaben steigt im Laufe der Lernzeit (größerer Stellenwert in 

dem 3. und 4. Lernjahr). 

Bis auf Weiteres erstreckt sich die Leistungsbewertung auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Leistungsbewertungen im 

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können daher auch auf Inhalte des Distanzunterrichts 

aufbauen. 

Weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete 

Formen der Leistungsüberprüfung sind möglich. Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen 

werden also in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen.   

 

Zur Korrektur  

Bei der Gewichtung der einzelnen Aufgaben für die Gesamtnote werden jeweils der Zeitanteil und der 

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe berücksichtigt. Bei geschlossenen und halboffenen Aufgaben wird 

über die Vergabe von Punkten bewertet. 

Bei der Notenbildung für offene Aufgaben kommt der sprachlichen Leistung ein etwas höheres 

Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung. Im inhaltlichen Bereich werden der Umfang (Vollständigkeit 

einer Lösung) und die Genauigkeit der Kenntnisse (sachliche Richtigkeit) bei der Bewertung 

berücksichtigt. In der Bewertung der sprachlichen Leistung werden die Reichhaltigkeit und 

Differenziertheit im Vokabular, die Komplexität und Variation des Satzbaus, die orthographische, 



lexikalische und grammatische Korrektheit sowie die sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz und 

inhaltliche Strukturiertheit einbezogen. Bei der Bewertung der offenen Aufgabenformen wird ein 

Punkteraster (vgl. Abiturklausuren) zur Bewertung herangezogen.  

Zur Bewertung 

Schriftliche Aufgaben werden in der Regel positiv, d.h. mit der Note „ausreichend“ bewertet, wenn der 

Schüler/ die Schülerin die Aufgaben zu ca. 50 Prozent richtig bearbeitet hat. Dieses bezieht sich nur auf 

die Klassenarbeiten, denn bei sehr einfachen Übungen, wie z.B. der Überprüfungen von gelernten 

Vokabeln, können die Anforderungen für eine positive Bewertung auch höher liegen. 

Formen der Sonstigen Mitarbeit 

Zu den Bestandteilen der „sonstigen Leistungen im Unterricht“ zählen u.a. 

• Mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzreferate), 

• Schriftliche Beiträge zum Unterricht (exemplarisch sei genannt: Materialsammlungen, 

Hefte/Mappen, Portfolios, Lerntagebücher),  

• sachgerechter und reflektierter Einsatz analoger und digitaler Werkzeuge,  

• Kurze schriftliche Übungen mit einer maximalen Dauer von etwa 15 Minuten sowie Beiträge 

im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Befragung, Erkundung, 

Präsentation, Partner- und Gruppenarbeit). 

Bei der Bewertung der Ergebnisse von Partner- und Gruppenarbeiten werden immer die individuellen 

Beiträge mit einbezogen. 

Bis auf Weiteres können folgende weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den 

Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsüberprüfung genutzt werden: 

• Digitale Präsentationen (z.B. Schaubilder, Mind-Maps) 

• Beiträge auf interaktiven Tafeln  

• (digitale) Kartenabfragen 

• Blogbeiträge 

• Foren 

• interaktive Übungen  

Bis auf Weiteres erstreckt sich die Leistungsbewertung auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht 

erbrachten Leistungen werden also in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im 

Unterricht einbezogen. 

 

Zu den eingeforderten Leistungen gehört insbesondere die aktive Mitarbeit in den durchgeführten 

Konferenzen sowie die pünktlich eingereichten Aufgaben. Hierbei ist der Motivation und dem 

Bemühen mind. gleich viel Gewicht/Bedeutung einzuräumen als der vollständig richtigen Abgabe. 

  

 

 

 

Anforderungen an die Sonstige Mitarbeit 



Es gelten die folgenden allgemeinen Kriterien: 

1. Qualität der Beiträge 

2. Kontinuität der Beiträge 

3. Sachliche Richtigkeit 

4. Angemessene Verwendung der Zielsprache (unter den gegebenen Voraussetzungen) 

5. Darstellungskompetenz 

6. Komplexität/Grad der Abstraktion 

7. Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

8. Einhaltung gesetzter Fristen 

9. Präzision 

10. Differenziertheit der Reflexion 

11. Bei Gruppenarbeiten 

§ Einbringen in die Arbeit der Gruppe 

§ Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

12. Bei Projekten 

§ Selbstständige Themenfindung 

§ Dokumentation des Arbeitsprozesses 

§ Grad der Selbstständigkeit 

§ Qualität des Produktes 

§ Reflexion des eigenen Handelns 

§ Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

 

Erster Fachschaftsbeschluss im März 2022  ; zweiter Fachschaftsbeschluss 1.9.2022; dritter 

Fachschaftsbeschluss im März 2023 und Oktober 2023 


